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1. [bookmark: _Toc365375738][bookmark: _Toc367107761]Ausgangslage
1.1 [bookmark: _Toc365375739][bookmark: _Toc367107762]Einleitung
Am 1. Januar 2007 wurden Bulgarien mit 7,3 Millionen und Rumänien mit 21 Millionen Einwohnern in die Europäische Union aufgenommen. Die EU-Beitritte erfolgten, obwohl die Europäische Kommission bereits in ihren 1997 vorgelegten Beurteilungen zu Rumänien und Bulgarien deutliche Zweifel daran formulierte, dass die beiden Staaten die zugesagten und erforderlichen Reformen zur Erfüllung aller Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft durchsetzen.
In ihren, das gesamte Beitrittsverfahren begleitenden, regelmäßigen Berichten räumt die Kommission erhebliche Umsetzungsdefizite ein. Sämtliche Erkenntnisse im Rahmen der EU-Beitritte Bulgariens und Rumäniens bestätigen, dass sich die 1997 festgestellten defizitären Bedingungen in den Herkunftsländern bis heute nicht oder nur bedingt positiv entwickelt haben.
Folge dieser nicht gelösten Probleme in den Herkunftsländern sind erhebliche Wanderungsbewegungen aus den beiden neuen EU-Staaten in die übrigen Mitgliedsländer, unter anderem nach Deutschland. 
Seit 2007 steigen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) die Zahlen der Zuzüge aus diesen beiden Staaten nach Deutschland kontinuierlich an, im Zeitraum 2007 bis 2011 sind knapp 500.000 Zuzüge offiziell registriert. In den Jahren 2008, 2009 und 2010 gehörten Rumänien und Bulgarien außerdem zu den fünf Hauptherkunftsländern.
Mittlerweile verzeichnen neben Gelsenkirchen viele weitere deutsche Städte eine deutlich steigende Zuwanderung bulgarischer und rumänischer Staatsangehöriger.
Auf Grund der besonders prekären Ausgangslage in den Herkunftsländern befinden sich unter den neu Zugezogenen viele Personen, die der statistisch nicht zu erfassenden ethnischen Gruppe der Roma zuzuordnen sind. Diskriminierung und Ausgrenzung in den Herkunftsländern begründet ihre Wanderungsmotivation. Es handelt sich jedoch nicht allein um reine Armutsmigration. Der Diskriminierungsdruck, dem die Roma in ihren Herkunftsländern nachweislich ausgesetzt sind, würde für den Fall der Nichtzugehörigkeit von Rumänien und Bulgarien zur EU den Asyltatbestand der politischen Verfolgung in vielen Fällen durchaus rechtfertigen. 
In einer repräsentativen Umfrage in elf EU-Staaten, darunter auch Bulgarien und Rumänien, zur Lage der Roma in EU-Europa zeichnet die FRA – Agentur der Europäischen Union für Grundrechte - folgendes Bild:
-	Nur 15% der Kinder schließen die Sekundarstufe II ab.
-	90% der Roma leben unterhalb der jeweiligen Armutsgrenzen.
-	70% haben keine geregelte Arbeit.
-	20% sind nicht krankenversichert. Dieser Anteil ist in den Ländern Südosteuropas deutlich höher.
-	45% leben in Wohnungen, die nicht über Grundausstattungen wie Toiletten und/oder Bad/Dusche verfügen.
-	50% machen unmittelbar Erfahrungen mit Diskriminierung.
Die FRA leitet aus der Erhebung ab, dass vor allem die Länder Rumänien und Bulgarien eklatant gegen die EU-Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse (2000/43/EG) verstoßen.
Es verwundert vor diesem Hintergrund nicht, dass die Menschen jede Situation als besser empfinden als die, aus der sie kommen und sich deshalb auf einen dauerhaften Verbleib einrichten. 

Die Akteure der öffentlichen wie auch der freien Träger - allesamt Integrationsprofis mitten im Ruhrgebiet, das seit rund 150 Jahren Ziel von Zuwandernden ist – bezeichnen die Situation als brisant. Sie verweisen auf die Erfahrungen der bundesdeutschen „Gastarbeiter“- Geschichte, die bis in die 90er Jahre von der „Rückkehrillusion“ geprägt war und auf Grund fehlender integrativer Unterstützungsleistungen heute erhebliche Folgekosten nach sich zieht. Deshalb wäre es geradezu fatal,  bei der europäischen Binnenwanderung von einem temporären Problem auszugehen.
Auch hier zeigen die Erfahrung im Umgang mit den Flüchtlingen aus dem Libanon in den 80er Jahren, wie schnell durch Zugangsbarrieren zum Arbeitsmarkt und zur Bildung die Weichen zur Desintegration gestellt sind.

Die jetzige Armutszuwanderung mit vergleichbar schwierigen Begleitbedingungen stellt die von Zuwanderung betroffenen Kommunen vor immense Herausforderungen. Der Deutsche Städtetag hat eindringlich darauf hingewiesen, dass die Probleme auf kommunaler Ebene nicht zu lösen sind und ein deutlicher Unterstützungs- und Regelungsbedarf auf Landes-, Bundes- und Europaebene gesehen wird.
Bund und Land sind gefordert, schnellstmöglich einen verbindlichen rechtlichen Rahmen zur Integration (Gesundheitsfonds, Integrationsprogramm mit finanziellem auch interkommunalem  Belastungsausgleich) zu schaffen. Ohne zusätzlichen, der komplexen Problemlage gerecht werdenden Handlungsrahmen, der auskömmlich finanziert sein muss, wird die Stadt Gelsenkirchen und mit ihr die anderen betroffenen Kommunen bundesweit die anstehende Herausforderung kaum meistern können.
Gelsenkirchen ist Mitglied im KOMM-IN-Netzwerk des Landes NRW, um alle Informationen, Hinweise und Best-Practice-Konzepte verfügbar zu haben.
Inzwischen konnten über dieses Landesprogramm einige Ergebnisse erzielt werden:
· Optimierte Kooperations- und Arbeitsstrukturen auf interkommunaler Ebene verbessern den Informationsaustausch, professionalisieren die tägliche Arbeit und steigern den Erkenntnisgewinn,
· auf dieser Grundlage erarbeitete Handlungsansätze ermöglichen erstmals die Entwicklung nachhaltiger Lösungen,
· die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Land Nordrhein-Westfalen unterstützt die örtliche Arbeit und hilft dabei, das Thema auf die verantwortliche Bundesebene zu heben.
· zudem gibt es erste Hinweise darauf, dass die tatsächliche Situation in den Städten auf Bundesebene wahrgenommen wird.
1.2 [bookmark: _Toc365375740][bookmark: _Toc367107763]Rechtliche Rahmenbedingungen
Für EU-Bürger besteht grundsätzlich das Recht auf Freizügigkeit in der EU. Die Freizügigkeit ist im Freizügigkeitsgesetz geregelt und bis auf die Möglichkeit der Ausübung einer unselbstständigen Arbeit für alle EU-Bürger gleich geregelt. In den ersten drei Monaten besteht generell Freizügigkeit und diese ist an keine Bedingungen bezüglich des Aufenthaltszweckes gebunden; in dieser Zeit sind keine Überprüfungen möglich. Sollte nach Ablauf der drei Monate ein Anlass zur Prüfung (z.B. Eigentumsdelikte, nichtbezahlte Krankenhausrechnungen) bestehen, kann ermittelt  werden, ob weiterhin Freizügigkeit besteht. Sollten Bürger das Land aufgrund des Verlustes der Freizügigkeit verlassen müssen, gilt bereits einen Tag später wieder die „Dreimonatsfrist“ im Falle einer erneuten Einreise.
Für Unionsbürger aus Bulgarien und Rumänien besteht zurzeit eine eingeschränkte Freizügigkeit nach § 2 Abs. 2 Satz 2 des Freizügigkeitsgesetzes. Die Zugezogenen haben dann ein Aufenthaltsrecht, wenn sie zur „Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit berechtigt sind“ (s. § 2 Abs. 2 Satz 2 a.a.O.)
Aufgrund ihres Aufenthaltsstatus besteht grundsätzlich keine Anspruchsberechtigung auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II bzw. SGB XII. 
Während der ersten drei Monate ihres Aufenthaltes in Deutschland sind alle arbeitsuchenden UnionsbürgerInnen wie alle AusländerInnen von der Leistungsgewährung nach dem SGB II ausgeschlossen. Auch danach erhalten sie keine Leistungen nach dem SGB II, wenn sie sich ausschließlich zum Zweck der Arbeitssuche im Bundesgebiet aufhalten.
Abweichend hiervon können Leistungsansprüche bestehen, wenn die/der arbeitsuchende UnionsbürgerIn bereits zuvor in Deutschland selbstständig oder unselbstständig erwerbstätig war. Ferner können bereits für die ersten drei Monate des Aufenthalts ergänzende Leistungsansprüche bestehen, wenn sie als Arbeitnehmer oder Selbstständige in der Bundesrepublik Deutschland arbeiten und die Einkünfte zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nicht ausreichen. 
Generell besteht der Anspruch auf Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz.
Ab dem 01.01.2014 besteht für die Bürger der EU-Beitrittsländer Bulgarien und Rumänien uneingeschränkte Arbeitnehmerfreizügigkeit gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 des Freizügigkeitsgesetzes. Es ist davon auszugehen, dass aus diesem Personenkreis der jetzt schon zugewanderten und zuwandernden Menschen aus Bulgarien und Rumänien ab 2014 eine größere Zahl die Arbeitnehmereigenschaft nachweisen wird und damit grundsätzlich Leistungsansprüche nach dem SGB II bestehen. Eine rechtliche Möglichkeit der Stadt auf Zuweisung einer Unterkunft geht damit nicht einher. Die Stadt Gelsenkirchen ist als Stadt mit überdurchschnittlichem Wohnungsleerstand und erschwinglichen Nettomieten fast schon zwangsläufig erheblich von dieser Zuwanderung betroffen, ohne dass ihr daraus tatsächliche oder gar rechtliche Möglichkeiten erwüchsen oder zustünden, auf den Zuzug unmittelbar Einfluss zu nehmen. 
Dem aktuellen Entwurf für ein Wohnungsaufsichtsgesetz NRW kann entnommen werden, dass künftig für jeden Erwachsenen mindestens neun Quadratmeter und für Kinder bis sechs Jahren mindestens sechs Quadratmeter zur Verfügung stehen müssen. Das Gesetz kann helfen, menschenunwürdige Zustände zu verhindern. Es sieht weiterhin vor, dass Kommunen bei Zuwiderhandlungen einschreiten und bei Bedarf „schrottreife“ Immobilien für unbewohnbar erklären und die Zwangsräumung anordnen können. Auch wenn Wohnraum gesundheitsgefährdend ist, kann die Kommune künftig den Wohnungseigner auffordern, den Missstand zu beheben. Zu hoffen bleibt, dass sich über Ordnungsgelder in einer Höhe bis zu 50.000,00 € zukünftig eine neue Steuerungsmöglichkeit ergibt.
1.3 [bookmark: _Toc365375741][bookmark: _Toc367107764]Finanzielle Unterstützungen
Das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales und das Ministerium für Inneres und Kommunales teilten Anfang August 2013 mit, dass insgesamt jährlich rund 7,5 Millionen € aus verschiedenen Förderprogrammen zur Verfügung gestellt werden, damit die von Zuwanderung betroffenen Städte den immensen Herausforderungen der Armutszuwanderung gerecht werden können. 
Finanziert werden können unter anderem:
· Integrationslotsen, die in den Stadtteilen eingesetzt werden und den Kontakt zwischen Neuzuwanderern und Behörden, Ämtern und sozialen Einrichtungen erleichtern.
· Niedrigschwellige und flexible Bildungsangebote für Kinder unter sechs Jahren (zum Beispiel Spielgruppen und Sprachförderung).
· Sicherung des regulären Schulbesuchs von Zuwandererkindern. Durch den Einsatz von Integrationslehrern/-lehrerinnen wird die ausreichende Versorgung mit Integrationsklassen vor Ort sichergestellt. Ziel ist die baldige Einmündung der Kinder und Jugendlichen in Regelklassen; hierfür werden LehrerInnen gezielt vorbereitet.
· Heranführung an den Arbeitsmarkt, beispielsweise durch eine auf die Arbeitswelt bezogene Sprachförderung, die Kompetenzfeststellung bei Zugewanderten und beschäftigungsorientierte Qualifizierungsangebote.
· Unterstützung der Kommunen bei einer vorbeugenden Gesundheitshilfe. Besonderen Vorrang haben Impfungen und Maßnahmen für unversorgte Kinder und Jugendliche sowie schwangere Frauen.
· Die NRW-Polizei unterstützt die kommunalen Ordnungsbehörden gezielt in Ordnungspartnerschaften. Die Polizei hat zudem ihre Präsenz in besonders betroffenen Wohngebieten erhöht, um die Sicherheit der Menschen vor Ort zu gewährleisten.

Seit längerer Zeit bestehen bereits – bezogen auf diese Thematik – durch die Koordinierungsstelle für strategische und präventive Sozialplanung enge Kontakte zum Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales und der Bezirksregierung Münster; eine aktuelle Situationsbeschreibung aus Gelsenkirchen von Anfang August 2013 liegt dem Ministerium vor. Der Mitte Juli 2013 gefertigte Antragsentwurf mit verschiedenen Modulen zur Beantragung von Fördermitteln aus dem Europäischen Sozial-Fond (ESF) wird nach Rücksprache mit den zuständigen Ressorts und dem Ministerium derzeit überarbeitet und umgehend im Rahmen der Interessenbekundung versandt.
2. [bookmark: _Toc365375742][bookmark: _Toc367107765]Situation in Gelsenkirchen
Dass Gelsenkirchen einer der Zuzugsschwerpunkte in Nordrhein-Westfalen ist, kann zum einen auf die erhöhte Anzahl renovierungsbedürftiger leer stehender Häuser – sog. „Problemimmobilien“, zum anderen möglicherweise auf die große türkische Community in Gelsenkirchen, die eine sprachliche Verständigungsbasis für die bulgarischen Zuwanderer bietet, zurückzuführen sein.
2.1 [bookmark: _Toc365375743][bookmark: _Toc367107766] Statistische Daten
Die nachfolgenden Diagramme stellen eine Entwicklung des Zuzuges nach Gelsenkirchen dar. Am 22.08.2013 waren insgesamt 2.773 Rumänen und Bulgaren in Gelsenkirchen gemeldet.

[bookmark: _Toc364931495][bookmark: _Toc367095013]Abbildung 1 Anmeldezahlen 2007-2013[footnoteRef:1] [1:  Quelle: Referat 33] 



[bookmark: _Toc364931496][bookmark: _Toc367095014]Abbildung 2 Anmeldezahlen 2013[footnoteRef:2] [2:  Quelle: Referat 33] 


[bookmark: _Toc364931497][bookmark: _Toc367095015]Abbildung 3 Aufteilung nach Altersgruppen[footnoteRef:3] [3:  Quelle: Referat 33] 
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[bookmark: _Toc367095016]Abbildung 4 Aufteilung nach Stadtteilen, prozentual bezogen auf die Gesamtstadt – Prozentzahlen sind
jeweils gerundet.[footnoteRef:4] [4:  Quelle: Referat 33] 

Seit dem Eintritt von Bulgarien und Rumänien in die EU in 2007 nehmen die Anmeldungen von rumänischen und bulgarischen Staatsangehörigen leicht und ab 2012 deutlich zu. Zum Stichtag 22.08.2013 wohnen 1659 Rumänen und 1114 Bulgaren in Gelsenkirchen. Die höchsten Zuwächse verzeichnen die Stadtteile im Stadtsüden (Stadtbezirk Mitte und Süd), wo mehr als 80 Prozent der Gelsenkirchener Bulgaren und Rumänen wohnen. Der Zuzug erfolgt dort in die ohnehin armutsbelasteten Wohnquartiere (hoher Arbeitslosen-, hoher Migrationsanteil, leerstehende und verwohnte Immobilien). In Rotthausen, Bulmke-Hüllen, Ückendorf und Schalke wohnen mehr als die Hälfte der gemeldeten Bulgaren und Rumänen. Dies führt  gesamtstädtisch zu einer deutlichen Problemverschärfung der Lage, die ohne sofortige, konsequente Gegensteuerung den sozialen Frieden im gesamten Stadtgebiet Gelsenkirchens, insbesondere im Stadtsüden, gefährden kann. 
Die Altersstruktur ist typisch für Zuwanderer: Es handelt sich um Männer und Frauen im erwerbsfähigen Alter und ihre Kinder. Ältere Zuwanderer im Alter von 50 Jahren und älter sind deutlich seltener zu finden, 65 und älter ist nur ein gutes Dutzend. 
2.2 [bookmark: _Toc365375744][bookmark: _Toc367107767] Zugehörigkeit zur ethnischen Minderheit der Roma
Die Gruppe der nach Gelsenkirchen zugewanderten Menschen aus Bulgarien und Rumänien ist heterogen. Viele, aber durchaus nicht alle Zugewanderten, sind der Gruppe der Roma zugehörig. Aus der Zugehörigkeit zur Gruppe der Roma lassen sich keine eindeutigen Merkmale ableiten. 

So gibt es aus Bulgarien sowohl türkischsprachige muslimische Roma als auch christliche "Roma". Einige der rumänischen Familien fühlen sich den Adventisten zugehörig, andere der katholischen Kirche. Eine Verständigung zwischen rumänischen und bulgarischen Roma ist in der Regel nicht möglich. Die vermeintlich gemeinsame Sprache (Romani- Romanes) ist für die hiesigen Familien keine Verständigungsmöglichkeit.
Beiden Gruppen gemein sind die langjährigen Erfahrungen in der Bewältigung von dauerhaften Mangelzuständen und unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen in Bereichen wie Bildung, Arbeit, Gesundheitsversorgung und Wohnen.  
Zu einer erprobten Überlebensstrategie gehört der traditionell hermetische Zusammenschluss von Großfamilien, der auch die Zuzüge von gleich mehreren Familien aus einer Region des Heimatlandes nach Gelsenkirchen erklärt.
Die daneben in den Heimatländern zum Alltag gehörenden spontanen Zwangsräumungen ganzer Roma-Wohngebiete haben bei vielen Familien zu einer hohen Flexibilität im Wohnungswechsel und im räumlichen Zusammenrücken geführt. Informationen über kulturelle und normative Voraussetzungen in Deutschland haben nur die wenigsten Familien, was immer wieder dazu führt, dass sie Opfer von selbst ernannten „Sozialberatern“, „Hausverwaltern“ und „Arbeitgebern“ werden.

Zu einer der Herkunftsregionen der zugewanderten Familien aus Rumänien gehört z.B. Satu Mare in Rumänien (Siebenbürgen). Der Alltag ist hier von politischen Machtkämpfen und Korruption geprägt, die hier lebenden Familien berichten von fehlenden Arbeitsmöglichkeiten, teuren Lebenshaltungskosten und Wohnungen, die weder über Strom noch fließendes Wasser verfügen, und über rechtswidrige Zwangsräumungen. 
Bulgarische Familien kommen z.T. aus Plowdiw, wo im Stadtteil „Stolipinowo“ das größte Romaquartier in Europa liegt. (Reporter der Ruhrnachrichten beschreiben die Situation folgendermaßen: Häuser ohne Fenster und Treppen, die aussehen wie nach einem Bombenangriff, Ratten, Schmutz und Gestank des überall verstreuten Mülls und ein Staat, der sich im Quartier zurückgezogen hat.)

Anhand der vorliegenden Daten zu den Geburtsorten der bis zum 22.08.2013 nach Gelsenkirchen zugewanderten Bulgaren und Rumänen ergibt sich bei den rumänischen Zuwanderern keine besondere Auffälligkeit. Bei den bulgarischen Zuwanderern zeichnet sich allerdings ein deutlicher Zuzug aus Plowdiw ab.

Aufgeführt werden nachfolgend jeweils die vier Geburtsorte, aus denen der größte Zuzug erfolgte:

Geburtsorte Bulgaren:					Geburtsorte Rumänen:

(Gesamtzahl GE: 1.114 Personen)			(Gesamtzahl GE: 1.659 Personen)	

-	Plowdiw:       364 Personen			-	Bukarest:        69 Personen	
-	Kardzhali:     130 Personen			-	Buzau:            44 Personen
-	Pazardzhik:    65 Personen			-	Satu Mare:      43 Personen 
-	Sofia:              48 Personen			-	Hunedoara:     43 Personen
 
Das Erziehungs- und Bildungsverständnis von Roma-Familien wird teilweise von Eltern geprägt, die selbst gar nicht oder nur für kurze Zeit die Schule besucht haben. So besuchen nur ca. 25% aller Roma-Kinder in Rumänien eine Kindertageseinrichtung, ein Drittel der erfassten Roma-Schüler können nach sechs Jahren Schule nicht lesen und schreiben. Da der Schulbesuch häufig mit Fahrtkosten und Geld für Bücher und Materialien verbunden ist, ist er für Familien, deren Monatseinkommen in Rumänien z.T. bei 100 € liegt, vielfach nicht erschwinglich. Daneben berichten Betroffene, UNICEF und Amnesty International von einer deutlichen Ungleichbehandlung in den Schulen. (http://www.unicef.de/projekte/rumaenien/rumaenien/ und http://www.amnesty.de/mit-menschenrechten-gegen-armut/wohnen-wuerde/leben-der-giftzone#berlebeninmetallcontainern )
Besonders schlecht sind die Bildungschancen für Mädchen. Viele müssen die Schule abbrechen, weil sie sich um Geschwister kümmern müssen oder früh verheiratet und schwanger werden.
2.3 [bookmark: _Toc365375745][bookmark: _Toc367107768] Lebensumstände in Gelsenkirchen
Auch wenn ein Großteil der zugewanderten Familien mehr oder weniger isoliert in den Stadtteilen lebt, wird das Bild der Gelsenkirchener Innenstadt immer sichtbarer von rumänischen und bulgarischen Menschen geprägt. Hier treffen wir sie als Käuferschaft, aber auch beim Sichern des Lebensunterhaltes: Verkauf der Straßenzeitung, Betteln, Wahrsagen, Sammeln von Sperrmüll und Schrott bestimmen ihre Aktivitäten immer mehr das Alltagsbild.
Im Schuljahr 2012/2013 erfasste die Seiteneinsteigerberatung der Stadt Gelsenkirchen (KIGE)  55 zugewanderte Schüler aus Rumänien und 53 aus Bulgarien. Die internationalen Förderklassen, die den neu zugewanderten Kindern ein Ankommen im Alltag ermöglichen und auf die Regelschule vorbereiten, berichten, ebenso wie die kommunalen Akteure, von Kindern, die in der Regel offen und lernwillig die Bildungs- und Freizeitangebote annehmen.
Von den erwachsenen Zugewanderten haben die wenigsten eine Berufsausbildung oder einen Berufsabschluss. Über die Beschäftigungsstruktur und Einkommensquellen der Familien liegen nur wenig gesicherte Erkenntnisse vor; das Leben der überwiegenden Mehrzahl der Zugewanderten ist jedoch durch extreme Armut gekennzeichnet. 
Die soziale Integration wird überdies durch folgende Barrieren massiv erschwert:
Das faktische Arbeitsverbot (bis 01.01.2014) hat zur Folge, dass für viele Familien das Kindergeld die einzig gesicherte Einnahmequelle ist. Teilweise bilden sich sogenannte „Arbeiterstriche“, auf ihnen verdingen sich vornehmlich Männer als unterbezahlte Tagelöhner, wenngleich dies in Gelsenkirchen geringer ausgeprägt ist als in vergleichbaren Städten des Ruhrgebiets. Hinsichtlich des Verdachts der Prostitution und organisierter Kriminalität liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor.
Die Wohnsituation ist zum Teil menschenunwürdig, da die Häuser oft in einem unzumutbaren Zustand sind, der die Immobilie eigentlich unvermietbar macht. Die Mieten sind zum Teil unangemessen hoch.  Die Wohnungssuche erfolgt selten über den freien Wohnungsmarkt, sondern in der Regel über Mundpropaganda. Reguläre Mietverträge bilden eher die Ausnahme. Mietzahlungen erfolgen bar ohne Quittung zum Teil an selbsternannte Vermieter. 
Besonders die zugewanderten Roma weisen unterdurchschnittliche schulische und berufliche Qualifikationen auf. Die Analphabetismusquote ist signifikant hoch.
Die Zugewanderten beherrschen überdies oftmals die deutsche Sprache nicht. Eine Kommunikation in und mit der Nachbarschaft sowie mit Behörden und Hilfestellern ist ohne Dolmetscher oft schwierig.
Die Unkenntnis hiesiger Sitten und Gebräuche sowie der geltenden Ordnungsregeln rufen vielfach soziale Spannungen in den Wohnquartieren hervor. In einigen Nachbarschaften führt die Situation mittlerweile zu großen Unruhen. Dies wiegt umso schwerer, als die Zuwanderer aus Südosteuropa gerade in solche Quartiere ziehen, die ohnehin durch eine prekäre soziale Lage mit vergleichsweise hoher Arbeitslosen- und Sozialleistungsquote gekennzeichnet sind. Der 
soziale Frieden ist in den betroffenen Sozialräumen akut bedroht. 

Die zugewanderten Kinder können aufgrund  fehlender Plätze derzeit nicht ausreichend beschult werden. Erschwerend kommt hinzu, dass einige Kinder bis dato überhaupt keine Schule besucht haben bzw. nur sporadisch beschult wurden. Da die Zuzüge sich kumulativ in einigen Sozialräumen verdichten, sind die betroffenen Schulen, ohnehin belastet, nicht in der Lage, die Kinder adäquat zu beschulen. Dem entgegen steht der von den zugezogenen Eltern durchaus nachdrücklich vorgetragene Wunsch, dass ihre Kinder zur Schule gehen mögen.
Es kommt hinzu, dass vor allem die zugewanderten Roma vor dem Hintergrund ihrer Diskriminierungs-, Ausgrenzungs- und auch Verfolgungserfahrungen überaus skeptisch gegenüber staatlichen Einrichtungen sind, weil in ihren Herkunftsländern von eben diesen Stellen kein Schutz zu erwarten ist.
Wie viele Menschen, die in prekären sozialen Milieus leben, sind die Zugewanderten nicht selten in einem schlechten gesundheitlichen Zustand. Viele waren schon in ihren Herkunftsländern nicht krankenversichert und sind es dementsprechend hier auch nicht. Rechtlich steht ihnen lediglich eine medizinische Notfallversorgung zu. Aktuelle Fälle von Mumps- und Masernerkrankungen nicht geimpfter Kinder zeigen, wo zukünftig auch für die Gesamtbevölkerung Gefahren liegen.
3. [bookmark: _Toc365375746][bookmark: _Toc367107769]Strategische Ziele
Auf der Grundlage der dargestellten Ausgangssituation und bisherigen Erkenntnisse ergeben sich für die Stadt zwei  tragende Leitziele in der strategischen Ausrichtung:
· Die Wahrung des sozialen Friedens durch Erhöhung der Normbindung
· Die möglichst schnelle Eingliederung der Zielgruppe in die Stadtgesellschaft[bookmark: _Toc367095017]Abbildung 5 Strategische Ziele



In einem Grundverständnis von Fördern und Fordern sollen sowohl integrative und soziale Maßnahmen als auch die ordnungspolitische Präsenz zukünftig den Integrationsprozess stärker in der Stadt befördern.
3.1. [bookmark: _Toc365030168][bookmark: _Toc365375747][bookmark: _Toc367107770]Wahrung des sozialen Friedens und Erhöhung der Normbindung
Die Schaffung klarer Regelstrukturen, deren Einhaltung kontrolliert und sanktioniert wird, soll nicht nur das gesellschaftliche Zusammenleben gemeinverträglich regeln, sondern bei der Zielgruppe, anders als in ihren Herkunftsländern, das Vertrauen in die Verlässlichkeit staatlichen und  institutionellen Handelns stärken.

Dazu ist notwendig, ordnungspolitisch und kriminalpräventiv zu agieren. Eventuelle illegale Strukturen müssen aufgelöst werden, Kriminalität wird präventiv begegnet. Die Stadt muss ordnungspolitisch präsent sein, was als solches schon eine präventive Wirkung entfalten wird. Der Ansatz folgt dem Null-Toleranz-Prinzip, dessen sozial präventiver Effekt belegt ist. Dort wo Unordnung, Unsauberkeit, Zerstörung und Verwahrlosung zugelassen wird, ist nach außen das Signal gesetzt, dass es sich um einen potentiell kontrollfreien Raum handelt. Dieses Signal erzeugt gleichsam eine Sogwirkung auf Menschen, die meinen, man könne an diesem Ort „ungestört“ kriminellen Handlungen nachgehen. Vor diesem Hintergrund ist es unabdingbar, ordnungspolitisch und präventiv im Verbund mit anderen Ordnungspartnern konsequent zu agieren. 

3.2. [bookmark: _Toc365030169][bookmark: _Toc365375748][bookmark: _Toc367107771]Integration in die Stadtgesellschaft
Die neu Zugewanderten, die langfristig die eigene Integration in die Stadtgesellschaft anstreben, benötigen dringend und sofort zur besseren Orientierung  Informationen über die Aufnahmegesellschaft. Professionelle sozialarbeiterische und von Empathie getragene Ansprache und Begleitung  soll den Integrationsprozess von Anfang an begleiten  und  hat als vordringliche Aufgabe, die Herstellung einer engen Vernetzung mit  den zuständigen städtischen Dienststellen, der Polizei und der professionellen wie ehrenamtlichen Netzwerk- und Hilfestruktur in der Stadt zu verfolgen.  Ziel dieser Arbeit ist die nachhaltige Integration.  Darüber hinaus gilt es, die Regelangebote für die Zielgruppe zu öffnen und die Ressourcen und Angebote in einem entsprechenden Netzwerk zu koordinieren und aufeinander abzustimmen. Entscheidend wird zukünftig eine adäquate Willkommens-und Respektkultur sowie die Bereitschaft sein, mit sichtbarer Armut konfrontiert zu werden. Mit zielgruppenspezifischen arbeitsmarkt- und bildungspolitischen Maßnahmen muss die Armutsbekämpfung verstärkt in den Blick genommen werden. Um dem Modellvorhaben „Kein Kind zurückzulassen“ gerecht zu werden, muss zukünftig ein deutlicher Fokus auf die Kinder und Jugendlichen gelegt werden, damit diese eine faire Chance auf Bildung und berufliche Perspektive erhalten.
4. [bookmark: _Toc365375749][bookmark: _Toc367107772]Handlungsfelder 
Aus den strategischen Zielen werden sechs Handlungsfelder abgeleitet, die im Folgenden erläutert werden. Hier werden lediglich einige Maßnahmen beispielhaft aufgezählt. Die Liste aller Maßnahmen ist im Anhang beigefügt und wird laufend ergänzt. 
4.1 [bookmark: _Toc365375750][bookmark: _Toc367107773]Integration in den Alltag mit Willkommenskultur 
Die Zuwanderer kommen aus ihrer gewohnten Umgebung in ein für sie unbekanntes Land. Sie beherrschen größtenteils weder die Sprache, noch sind sie mit den sozialen Gegebenheiten vertraut. Um ihnen ein Leben unabhängig von Sozialleistungen zu ermöglichen, muss die Integration in den Alltag gelingen. Schon bei der Anmeldung sollen die Zugewanderten deshalb zukünftig in ihrer Herkunftssprache begrüßt und über administrative Anlaufstellen, alltägliche Regeln des Zusammenlebens und grundlegende Normen, wie dem Wohn- und Mietrecht, der Schulpflicht, dem Umgang mit Müll etc. informiert werden.
Durch das  Angebot niederschwelliger sprachlicher Orientierungskurse soll die Alltagskommunikation erleichtert werden.
Die Zuwanderer bringen ebenso ihre kulturellen Bräuche mit. Interkulturelle Begegnungen und Dialoge sollen dabei helfen, Verständnis füreinander zu schaffen.
Als erste Maßnahmen hat die Stadt zum Aufbau einer professionellen Angebotsstruktur zur vernetzenden Sozialarbeit in dem von Zuwanderung besonders betroffenen Sozialraum der Arbeiterwohlfahrt - Unterbezirk Gelsenkirchen/Bottrop in Kooperation mit dem Diakoniewerk Gelsenkirchen und Wattenscheid e.V. zur Beschäftigung von vier herkunftssprachlichen Sozialarbeitern einen Zuschuss zur Verfügung gestellt. Der erste Sozialarbeiter hat am 01.09.2013 seine Arbeit aufgenommen.
4.2 [bookmark: _Toc365375751][bookmark: _Toc367107774]Recht und Ordnung 
Es hat sich in den letzten Monaten gezeigt, dass in diesem Bereich ein erheblicher Handlungsbedarf besteht (z.B. Arbeiterstrich, Verkehrssicherheit von Kraftfahrzeugen). Die Verwaltung wird - wie bisher auch – auf die Einhaltung bestehender Gesetze und Regelungen achten und eingehende Beschwerden bearbeiten. Hier wird die Verwaltung auch den Dialog mit den Bürgern (Sprechstunden, Präventionsräte, Bürgercenter) und der Politik suchen, um eventuell auftretende Probleme frühzeitig beheben zu können. Die Zusammenarbeit mit der Polizei und weiteren Behörden wurde bereits aufgebaut und wird noch weiter intensiviert.

Dem Handlungsbedarf  entsprechend ist vorgesehen, den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) durch weiteres Personal zu verstärken. Ein vorstandsbereichsübergreifend  zusammengestelltes Interventionsteam hat die Arbeit bereits begonnen.
4.3 [bookmark: _Toc365375752][bookmark: _Toc367107775]Wohnen 
Die Zuwanderer ziehen häufig in Häuser ein, die aufgrund des unterschiedlichen baulichen Zustands nicht mehr vermarktbar sind, nun aber Übernachtungsmöglichkeiten und Hauseigentümern zusätzliche Einnahmequellen bieten. Durch den konzentrierten Zuzug in die sogenannten „Problemhäuser“ sind bereits Spannungen zwischen der Nachbarschaft und den Zugewanderten entstanden, die es durch ein anlass- und zielgruppenspezifisches Quartiermanagement zu beheben gilt. Da unzumutbare Wohnverhältnisse eine erfolgreiche Integration in die Gesellschaft erschweren, werden die Zuwanderer über ihre Rechte im Umgang mit den Vermietern aufgeklärt. Bei Vorliegen von Verdachtsmomenten über kriminelle Machenschaften auf Vermieterseite werden entsprechende Erkenntnisse unmittelbar an die zuständigen Behörden weitergleitet. Ziel ist es, die unzumutbaren Wohnverhältnisse, auch zur Sicherung des sozialen Friedens, zu beenden.
4.4 [bookmark: _Toc365375753][bookmark: _Toc367107776]Gesundheit 
Die gesundheitliche Situation der Zuwanderer ist in vielerlei Hinsicht als schlecht zu bezeichnen. Ein Hauptproblem liegt im Bereich des fehlenden Versicherungsschutzes, so dass bislang nur in schwerwiegenden Fällen eine Behandlung erfolgen kann. Da durch mangelnde Vorsorgeuntersuchungen schwere Krankheiten unentdeckt bleiben, muss die Verwaltung die Zuwanderer dabei unterstützen, ihren Versicherungsschutz bei den eigenen Versicherungen durchzusetzen. Um die gesundheitliche Vorsorge aller Zuwanderer zu verbessern und die Herkunftsgesellschaft vor drohenden Infektionen zu schützen, ist die Verwaltung zukünftig gefordert, die Bevölkerungsgruppen aufzuklären und für einen Impfschutz aller Kinder in Regeleinrichtungen zu sorgen. Ebenso wichtig ist die Betreuung von schwangeren Frauen in ihrer Heimatsprache während und nach der Schwangerschaft, um Geburts- und Entwicklungsrisiken zu reduzieren.
4.5 [bookmark: _Toc365375754][bookmark: _Toc367107777]Lebensunterhalt/Integration in den Arbeitsmarkt 
Um ohne staatliche Unterstützung leben zu können, wird die Verwaltung in Kooperation mit dem Jobcenter und den freien Trägern diverse Maßnahmen zur langfristigen Integration in den Arbeitsmarkt initiieren (z.B. Sprachkurse, Existenzgründungsunterstützung, Schuldnerberatung, Qualifizierungen). Hierdurch sollen alle Zuwanderer die Chance bekommen, ihren Lebensunterhalt durch legale Arbeit sicherzustellen. Dabei sollen weitgehend Drittmittel der EU, des Bundes und des Landes in Anspruch genommen werden. 
4.6 [bookmark: _Toc365375755][bookmark: _Toc367107778]Erziehung/Bildung 
Ohne ausreichende Bildung wird es schwer, einen Arbeitsplatz zu erhalten. Da Bildung bereits im Elternhaus beginnt, wird die Verwaltung zukünftig dafür sorgen müssen, dass die Angebote der Präventionskette  „Biografien gemeinsam gestalten- Erziehung und Bildung von Anfang an“ auch für die Kinder der Zielgruppe zur Verfügung stehen. Dazu gehören u. a. Hausbesuche bei Erstgeborenen, Betreuungsplätze in Kita und OGS und Angebote in Freizeit, Sport und Kultur für Kinder und Jugendliche.
5. [bookmark: _Toc365375756][bookmark: _Toc367107779]Maßnahmenkatalog
5.1 [bookmark: _Toc365375757][bookmark: _Toc367107780]Maßnahmenkatalog
Der Katalog bestehender und geplanter Maßnahmen folgt den operativen Handlungsfeldern und ist als Anlage beigefügt. Aufgrund der engen Zeitschiene zur Erstellung des Handlungskonzeptes konnten nicht alle bereits benannten Maßnahmen der Referate bzw. beteiligten Dienststellen abschließend ausgewertet werden.  Insbesondere sind die von den Referaten ausgearbeiteten möglichen Handlungsmaßnahmen vor dem Hintergrund der städtischen - auch fiskalischen - Ressourcen auf ihre praktische Umsetzbarkeit zu prüfen. Im Hinblick auf ihre erwartete Wirksamkeit für die Erreichung der benannten strategischen Ziele sind die Maßnahmen zu bewerten und zu priorisieren. 
5.2 [bookmark: _Toc365375758][bookmark: _Toc367107781]Vorhandene Maßnahmen
Der Umgang mit der Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien ist zweifelsfrei eine Aufgabe, die nur in enger Zusammenarbeit aller in Gelsenkirchen tätigen Akteure und städtischen Referaten gemeistert werden kann. 
Viele Dienststellen haben seit einiger Zeit Berührungspunkte mit den Zugewanderten aus Rumänien und Bulgarien. Aus diesem Grunde bestehen bereits in vielen Bereichen konkrete Angebote für diesen Personenkreis. Im Folgenden sind beispielhaft bereits vorhandene Maßnahmen von den Referaten genannt worden. Selbstverständlich bestehen auch an vielen weiteren Stellen spezifische Regelungen für die Betreuung der Neuzugewanderten.
5.2.1 [bookmark: _Toc365375759][bookmark: _Toc367107782]Referat 43 - Außerschulische Bildung 
Die Volkshochschule 43/1 bietet für Zuwanderer aus Südosteuropa Deutsch-/ Integrationskurse an. Die Zulassung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ist unproblematisch. Es wird bei der Anmeldung darauf geachtet, ob die EU-Bürger aus Südosteuropa auch lateinisch alphabetisiert sind. Für diejenigen, die kyrillisch alphabetisiert sind, werden Alphabetisierungskurse angeboten. 
Grundsätzlich ist der Zugang zu weiteren Bildungsangeboten möglich, sofern die Finanzierung der Kurse gewährleistet ist.

Der Zugang zur Stadtbibliothek 43/2 ist ebenfalls gewährleistet. Die Benutzung aller Medien innerhalb der Bücherei ist unentgeltlich. Zur Ausleihe der Medien wird ein kostenpflichtiger Ausweis benötigt.

Ferner hat das Referat 43 gemeinsam mit weiteren Partnern, wie dem Referat 41, der Koordinierungsstelle kommunale Prävention und dem Kinder- und Jugendtheater CONSOL als Kultur- und Bildungspartner ein neues Bildungsbündnis ins Leben gerufen. 
Dieses kulturelle Bildungsprojekt talentCampus richtet sich an 10- bis 18-jährige Kinder und Jugendliche bulgarischer und rumänischer Herkunft, die neu in Gelsenkirchen angekommen sind. In den Herbstferien 2013 wird im Rahmen von theaterpädagogischer Arbeit im Consol Theater ein Theaterstück erarbeitet, in dem die Kinder und Jugendlichen gleichzeitig im Spracherwerb gefördert und unterrichtet werden. Parallel zu den Angeboten für die Kinder und Jugendlichen können deren Eltern in Sprachkursen der VHS Gelsenkirchen ihre Kompetenz im Erwerb der deutschen Sprache erweitern.
5.2.2 [bookmark: _Toc365375760][bookmark: _Toc367107783]Referat 51 - Erziehung und Bildung 
Das Referat 51 hat an vielen Stellen seiner Tätigkeit, beispielsweise bei Hausbesuchen bei Erstgeborenen, im Sozialdienst an Schulen, bei U-Untersuchungen, bei der Arbeit des Allgemeinen Städtischen Sozialdienstes u.v.w.  Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien als Zielgruppe. 
In den Einrichtungen von GeKita sind derzeit etwa 60 Kinder aus Rumänien und Bulgarien angemeldet.
Das Kommunikationstraining für schulpflichtige Kinder bzw. Seiteneinsteiger findet grundsätzlich in internationalen Förderklassen statt. Erstmalig für das Schuljahr 2013/2014 werden solche Klassen auch in einem Berufskolleg eröffnet. 
Für besonders vermittlungsbeeinträchtigte Jugendliche existiert an der Ückendorfer Straße die städtische Kompetenzagentur.
In Gelsenkirchen existiert eine offene Erziehungsberatung. Diese wird bisher jedoch nicht von Bulgaren oder Rumänen genutzt. 
Für die Mitarbeiter des ASD, des BSD, der Familienförderung und des SDS wurden bzw. werden Fortbildungen zum Thema „Zuzug EU-Ost“ durchgeführt. 
5.2.3 [bookmark: _Toc365375761][bookmark: _Toc367107784]Referat 53 - Gesundheit
Im Referat Gesundheit wird im Kinder- und Jugendmedizinischen Dienst für Notfälle Hilfestellung und Aufklärung in Gesundheitsfragen geleistet. In der Regel werden von den betroffenen Patienten Personen mitgebracht, die der Muttersprache bzw. der deutschen Sprache mächtig sind. Diese fungieren dann als Dolmetscher. Stellt sich dabei ein medizinischer Notfall heraus, wird, bei Bedarf, eine Begleitung und Betreuung durch Mitarbeiter des Referates Gesundheit sichergestellt. Die Vermittlung zu weiterbetreuenden niedergelassenen Ärzten oder zu Kliniken wird ebenfalls durchgeführt. Auch die Familienhebammen sind fallbezogen beteiligt. 

Als Beispiel einer konkreten Maßnahme ist die aktuell in der Umsetzung befindliche Impfung von bulgarischen und rumänischen Kindern zu nennen. Zunächst ist die Impfung von 25 namentlich bekannten Kindern eingeleitet, anschließend sollen, auf den Erfahrungen der ersten Impfphase basierend, die weiteren Kinder geimpft werden.
Im Sozialpsychiatrischen Dienst des Referates Gesundheit steht die Suchtberatung, die Beratung psychisch kranker Menschen und die Methadonambulanz auch den zugewanderten Menschen zur Verfügung. Sollten hierbei Sprachprobleme auftreten, werden entsprechende Dolmetscher organisiert. 

Ferner fallen die Schuleingangsuntersuchungen bei Seiteneinsteigern und die Einschulungsuntersuchungen der Schulanfänger dieses Personenkreises in den Aufgabenbereich des Referates 53. 
5.2.4 [bookmark: _Toc365375762][bookmark: _Toc367107785]Referat 33 – Bürgerservice 
Entsprechend dem derzeitigen Melderecht hat sich jeder, der eine Wohnung bezieht, innerhalb einer Woche nach Einzug anzumelden (§ 13 Meldegesetz NRW).

Das Referat 33 verlangt im Zusammenhang mit dem Anmeldeverfahren bei einem begründeten Verdacht, dass es sich beispielsweise um eine “Scheinanmeldung“ handelt (z.B. bei Anmeldung zu einer in der „Liste Verdachtsimmobilien“ aufgeführten Immobilie) die Vorlage eines Mietvertrages bzw. einer Einzugsbestätigung des Eigentümers.

Liegen dem Referat 33 bezüglich einzelner oder einer Vielzahl namentlich bekannter Einwohner konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Melderegisters vor, wird der Sachverhalt von Amts wegen ermittelt.
D.h., sofern Anhaltspunkte bestehen, dass eine gemeldete Person nicht an der Meldeadresse wohnhaft ist, wird der Außendienst beauftragt und das Melderegister ggf. bereinigt. Auch dem Hinweis des Außendienstes, des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) oder der Polizei, dass Personen zu einer Anschrift wohnhaft, aber nicht gemeldet sind, wird nachgegangen und die Person zur Anmeldung aufgefordert.
5.2.5 [bookmark: _Toc365375763][bookmark: _Toc367107786]Referat 30 – Recht und Ordnung  
Aufgrund der rechtlichen Situation sind Maßnahmen der Abteilung Gewerbeanmeldung und Gewerbeausübung (30/2) zur Vermeidung der Gewerbeanmeldung durch den betroffenen Personenkreis nicht durchführbar. Beim Anzeigeverfahren können jedoch folgende Vorgehensweisen festgelegt werden:
Bei der Anmeldung wird die Vorlage eines Mietvertrages gefordert. Die Anschrift im Mietvertrag wird mit der Meldung im EWO (Einwohnermeldedatei) abgeglichen. Abweichungen können direkt an das Referat 33 weitergeleitet werden. Der Eigentümer des Hauses kann notiert (Abgleich mit der sog. „Liste Verdachtsimmobilien“ bei Referat 33) und bei Bedarf (wie z.B. bei immer wieder auftauchenden Objekten) an die Arbeitskreise weitergeleitet werden. Bei Unstimmigkeiten zum Wohnsitz wird die Gewerbemeldung nicht entgegen genommen. Die Bestätigung über die Gewerbeanmeldung wird dem Anzeigenden nicht sofort ausgehändigt, sondern postalisch zugestellt. Dadurch läuft der Anzeigende in Gefahr, die von ihm erstrebte Bestätigung nicht zu erhalten, wenn er unrichtige Angaben bzgl. der Wohnanschrift macht. Bei Rückläufern wird das Gewerbe von Amts wegen abgemeldet und Referat 33 in Kenntnis gesetzt, damit auch dort die Abmeldung des Wohnsitzes von Amts wegen vorgenommen wird. Problematisch ist hierbei, dass regelmäßig Briefkästen und Klingeln unbeschriftet sind. Bei unzureichender Kenntnis der deutschen Sprache muss die Gewerbeanmeldung durch einen öffentlich bestellten oder beeidigten Dolmetscher getätigt werden. Die Hinzunahme eines solchen Dolmetschers schützt den Kreis der Anzeigenden vor falschen Übersetzungen, verhindert gleichzeitig aber auch einen Teil der Anmeldungen, bei denen sich eine Scheinselbstständigkeit vermuten lässt.

Das Sammeln von Schrott hat sich in der jüngsten Vergangenheit bei dem betroffenen Personenkreis als beliebte selbstständige Tätigkeit erwiesen, die bisher im stehenden Gewerbe angemeldet wurde. Aufgrund der Sprachschwierigkeiten ist diese Vorgehensweise allerdings nicht glaubwürdig, sodass die Tätigkeit im Reisegewerbe angemeldet wird. Nach § 53 KrWG (Kreislaufwirtschaftsgesetz) müssen Gewerbetreibende, die Abfälle sammeln möchten, über die notwendige Fach- und Sachkunde verfügen. Diese wird durch das Referat Umwelt geprüft. Es gibt bisher nur wenige Anbieter für entsprechende Schulungen, so dass der Nachweis meist nicht sofort erbracht werden kann. Zudem fällt eine Gebühr von mindestens 275 € an. Allerdings reicht für den Nachweis die passive Teilnahme an einer Schulung aus, so dass Sprachprobleme hier keinen Hinderungsgrund bilden. 

Die Neufassung des Freizügigkeitsgesetzes (FreizügG/EU) enthält mehrere Regelungen, die es der zuständigen Behörde (hier 30/4 – Ausländerabteilung) ermöglicht zu prüfen, ob das Recht auf Freizügigkeit begründet wurde und fortbesteht. Daran anschließend können im negativen Fall Feststellungen über das Nichtbestehen der Freizügigkeit mit Ordnungsverfügung getroffen werden, die gegebenenfalls die Pflicht zur Ausreise der Unionsbürger aus dem Bundesgebiet begründen. 

Die Abteilung Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung (30/5) hat laufend Berührungspunkte mit den Neuzuwanderern. Der KOD soll um insgesamt sieben Stellen aufgestockt werden. Ziele der Aufstockung sollen insbesondere die Erhöhung der Anwesenheit in den betroffenen Bereichen durch Präsenz-Streifen, die Überprüfung der Einhaltung von allgemeinen Verhaltenspflichten, Beseitigen von Störungen des nachbarschaftlichen Miteinanders sowie die Einhaltung des städtischen Erscheinungsbildes (Sauberkeit) sein.Die Umsetzung und der Abschluss der Aufstockung des KOD werden voraussichtlich zwei Jahre in Anspruch nehmen. Bereits während der praktischen Ausbildungszeiten können die Auszubildenden die Präsenz-Streifen verstärken. Sofern Teile der o.g. Aufgaben bereits früher vom KOD erbracht werden, kann das wegen der bestehenden hohen Arbeitsauslastung nur unter Zurückstellung anderer Aufgaben wie z.B. Präsenzstreifen in Parkanlagen, Kontrollen nach dem Gefahrhunderecht oder Begleitung von Großveranstaltungen erfolgen.

Ferner vollziehen die Dienstkräfte des KOD im Auftrag der Schulen bzw. von Referat Erziehung und Bildung zwangsweise Schulzuführungen in den Fällen, wo keine regelmäßige Schulteilnahme mit „normalen“ Mitteln erreicht werden kann. Es könnte sinnvoll sein, die derzeitige Verfahrensweise mit dem Ziel zu prüfen, bedeutend schneller das Mittel der Schulzuführung anzuwenden.
Bei der Zulassung von Fahrzeugen von ausländischen Mitbürgern aus Rumänien und Bulgarien bei der Abteilung 30/7 hat sich in der Vergangenheit deutlich herauskristallisiert, dass Versicherungsprämien oftmals von Anfang an nicht bezahlt wurden. Bei Ergreifung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen stellte sich schnell heraus, dass die Personen zwar in Gelsenkirchen gemeldet waren, sich tatsächlich aber an der Meldeanschrift nicht aufhielten. Deshalb prüft 30/7 in sogenannten Verdachtsfällen kurzfristig, ob die Meldeanschrift mit dem tatsächlichen Aufenthalt übereinstimmt. Anfänglich kam es dadurch in den meisten Fällen nicht mehr zur gewünschten Zulassung. Inzwischen sind an den Häusern Briefkästen und Klingeln oft entsprechend beschriftet, so dass eine Zulassung erfolgen muss.
5.2.6 [bookmark: _Toc365375764][bookmark: _Toc367107787]Kommunales Integrationszentrum - KIGE
Das Kommunale Integrationszentrum Gelsenkirchen ist als Kooperationspartner Ansprechpartner für die Integrations- und Beratungsangebote der Wohlfahrtsverbände und hilft konkret in Einzelfällen, in der Regel bei der Antragsstellung von Kindergeld, Gewerbeanmeldungen, ELE-Forderungen, BOGESTRA-Schokotickets, Mietangelegenheiten, Krankenkassenangelegenheiten etc. Ferner wird eine Beratung für Seiteneinsteiger angeboten. 
5.2.7 [bookmark: _Toc365375765][bookmark: _Toc367107788]Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit - ÖA 
ÖA arbeitet aktuell in Zusammenarbeit mit dem Referat Bürgerservice sowie KIGE an der Erstellung von „Willkommensbroschüren“. Dieses Informationsmaterial in rumänischer und bulgarischer Sprache soll alle wichtigen Informationen zu Beratungs- und Hilfsangeboten aber auch Hinweise über Regeln und Pflichten der Neuzuwanderer in Gelsenkirchen enthalten. Eine Fertigstellung bis spätestens Ende des Jahres ist vorgesehen.
5.2.8 [bookmark: _Toc365375766][bookmark: _Toc367107789]Koordinierungsstelle Sozialplanung  (VB5 KS)
In Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Kirchenkreis wird im regionalen Netzwerk „ELNet“ – berufliche Beratung und Unterstützung von Zugewanderten angeboten. Die ESF-kofinanzierten BIWAQ-Projekte Emilia und Joblokal und Lerncafé beraten und qualifizieren Frauen bzw. Jugendliche mit Zuwanderungshintergrund und begleiten diese in Arbeit und Ausbildung. In der Alphabetisierungsmaßnahme GELO werden Zugewanderte auf  den Einstieg in Erwerbstätigkeit  vorbereitet. Alle genannten Maßnahmen stehen  auch den rumänischen und bulgarischen Zugewanderten offen.
5.3 [bookmark: _Toc365375767][bookmark: _Toc367107790]Aufbau des Beschwerdemanagements
In 2013 ist es zu einem deutlichen Anstieg der Beschwerden im Zusammenhang mit Zugewanderten aus Rumänien und Bulgarien gekommen. 
Inzwischen gehen fast täglich neue Beschwerden, sei es telefonisch, persönlich oder schriftlich, oftmals direkt an Herrn Oberbürgermeister adressiert, ein. 
Beim Kommunalen Ordnungsdienst ist zum Beispiel monatlich ein Beschwerdezugang von rund 25 Fällen zu verzeichnen. 

Gegenstand der Beschwerden ist regelmäßig der Aufenthalt kleinerer und größerer Gruppen der Zuwanderer auf den Gehwegen und vor den Wohnhäusern, was zu einer Lärmbelästigung der Nachbarschaft führt, sowie die Vermüllung der Umgebung.
Ein weiterer häufiger Beschwerdepunkt ist das vermehrte Auftreten von Transportern i.d.R. rumänischer oder bulgarischer Herkunft. Diese werden zur Ausübung von Selbstständigkeit, meist als sog. „Schrottsammler“, genutzt. Hier wird aufgeführt, dass die Fahrzeuge oftmals keine Umweltzonen-Plakette vorweisen, ein Um- bzw. Ausladen der Transporter in Wohngebieten eine starke Lärmbelästigung hervorruft, die Fahrzeuge regelmäßig nicht ordnungsgemäß geparkt werden oder zum Teil nicht verkehrstüchtig erscheinen. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich die eingehenden Beschwerden immer deutlicher auf bestimmte „Problemimmobilien“ oder „Problembereiche“, meist im Stadtsüden, beziehen. Beispielhaft sind hier die Bismarckstraße, die Ückendorfer Straße und Schonnebecker Straße Ecke Saarbrücker Straße zu benennen. In einigen Gebäuden dieser Straßen ist ein verstärkter Anstieg der Anmeldungen von Bürgern rumänischer und bulgarischer Herkunft zu verzeichnen, was einen direkten Zusammenhang mit der steigenden Zahl von Beschwerden in diesem Bereich vermuten lässt.  

Zur besseren Bearbeitung der Beschwerden wurde nun ein Beschwerdemanagement entwickelt. Grundsätzlich wurde vereinbart, dass allgemeine Beschwerden zentral bearbeitet werden. Beschwerden, die direkt an bestimmte Dienststellen gerichtet sind, beispielsweise Beschwerden bzgl. Müllablagerungen, die unmittelbar den Zuständigkeitsbereich von GELSENDIENSTE betreffen, werden, ebenso wie die entsprechenden Antwortentwürfe, zentral ausgewertet.
Daraus wird eine Sortierung und Kategorisierung der Beschwerden durchgeführt und eine gesamtstädtische Strategie zum Umgang mit Beschwerden entwickelt. 

Sollte eine Meldung nicht direkt bearbeitet werden können, da hier die Kompetenzen verschiedener Bereiche benötigt werden, wird das Interventionsteam zu einer Fallkonferenz zusammengerufen. Je nach Beschwerdegegenstand werden zu den regelmäßigen Teilnehmern anlassbezogen weitere Teilnehmer hinzugebeten. Das Interventionsteam entscheidet dann, welche Maßnahmen im Zusammenhang mit der jeweiligen Beschwerde ergriffen werden müssen. Bei Bedarf wird ein gemeinsamer Ortstermin mit allen von der Thematik betroffenen Dienststellen, unterstützt durch Polizei, Dolmetscher, ggf. Zoll und weiterer Stellen veranlasst.

Seit einigen Wochen wird am Aufbau des SharePoint „Zuwanderung“ gearbeitet. Dieser soll das Beschwerdemanagement zukünftig deutlich vereinfachen und eine bessere und reibungslosere Bearbeitung der Beschwerden ermöglichen. Zugang zum SharePoint haben alle unmittelbar von der Thematik betroffenen Dienststellen. 

Im SharePoint finden sich zeitnah alle eingehenden Beschwerden. Für besonders auffällige Problemobjekte ist ein eigener Arbeitsbereich vorhanden, der eine intensive Bearbeitung der Problematik ermöglicht. Alle im Zusammenhang mit einer bestimmten Meldung erforderlichen Tätigkeiten sollen zukünftig über die Funktion „Aufgabe“ im SharePoint kommuniziert und bearbeitet werden, so dass sich die von der Thematik betroffenen Stellen jederzeit dort über den aktuellen Bearbeitungsstand, die beteiligten Stellen etc. informieren können.

Eine Wirkungskontrolle im Hinblick auf die im Zusammenhang mit Beschwerden durchgeführten Maßnahmen befindet sich zurzeit noch im Aufbau. 
Ist die vermehrte Konzentration von Beschwerden auf eine bestimmte Stelle ersichtlich, führen insbesondere der KOD und GELSENDIENSTE auch nach der Behebung des Beschwerdegegenstandes weiterhin regelmäßig Kontrollfahrten in diesem Bereich durch. 
6. [bookmark: _Toc367107791][bookmark: _Toc365375768]Umsetzung (u.a. Einrichtung eines Beirates)
Die weitere Umsetzung des Handlungskonzeptes erfordert auch zukünftig eine enge abgestimmte Vorgehensweise der am Integrationsgeschehen in dieser Stadt maßgeblich beteiligten Entscheidungsträger. Nur im Schulterschluss kann die Umsetzung des Konzeptes gelingen. Dies gilt sowohl für die Realisierung als auch für die Fortentwicklung des Konzepts.
Die kulturelle Vielfalt ist ein Markenzeichen der Stadt Gelsenkirchen. Dass seit vielen Jahrzehnten Menschen unterschiedlichster Herkunft, unter ihnen auch Bulgaren und Rumänen, mit der Aufnahmegesellschaft friedlich zusammenleben, ist in besonderem Maße der Verdienst einer guten und engagierten Zusammenarbeit aller städtischen Akteure aus Politik und Verwaltung mit den Sozial-und Bildungsträgern, sonstigen zuständigen Stellen, Kirchen und Verbänden sowie der Zivilgesellschaft unserer Stadt.
Aus diesem Grunde hält die Verwaltung die Beteiligung und enge Abstimmung des Integrationsprozesses durch einen Beirat für notwendig. Partizipativ soll der Beirat in allen wichtigen Angelegenheiten, die die Zielgruppe und die Umsetzung des Handlungskonzeptes berühren, gehört und im Vorfeld am kommunalen Entscheidungsprozess beteiligt werden. Aufgabe wird es sein, die Lösung der zu bewältigenden Probleme, die sich aus der Zuwanderung EU-Ost Bulgarien und Rumänien im Zusammenleben mit der Aufnahmegesellschaft ergeben, im Verbund voranzutreiben.
Zentrale Aufgaben sind:
· die gegenseitige Information über die Zielgruppe
· die Transparenz der Herausforderungen
· die Klarheit über die Verantwortungen und Arbeitsaufträge
· die gemeinsame Gestaltung der Übergänge und Kooperation
· die Möglichkeiten der strukturierten Kommunikation 

Die Mitglieder sollten aus zentralen Institutionen und Organisationen gestellt werden, die wesentlich am Integrationsgeschehen in der Stadt beteiligt sind. Dazu gehören jeweils ein/e Vertreter/in der 
freien Wohlfahrtverbände, 
der Kirchen,
der Schulaufsicht,
des Integrationsrates,
der Bundesagentur für Arbeit,
des Integrationscenters für Arbeit,
der Polizei,
des Präventionsrates,
des Zolls,
der Gerichte,
der Staatsanwaltschaft,
sowie die sozialpolitischen Sprecher der Fraktionen.
Die Teilnehmerliste ist bei Bedarf zu erweitern.
Die Treffen sollten halbjährlich und gegebenenfalls anlassbezogen stattfinden.
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	Integration in den Alltag
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Integrationslotsen
	
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aufklärung/Informationen bei Anmeldung zu gesellschaftlichen Regeln / Normen in Herkunftssprache
	
	 
	 
	X
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	niederschwellige Sprachkurse
	
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Orientierungskurse (ÖPNV, Kultur, Freizeit usw.)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Einzelfallhilfe/Beratung
	
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Interkultureller Dialog und Begegnungen
	
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Interkulturelle Sensibilisierung-Multiplikatorenschulungen 
	
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Nachbarschaft gestalten (z.B. Nachbarschaftsstifter)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Wohnen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Information Mietrecht in Herkunftssprache 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Wohnraumbeschaffung in Notsituationen
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Infos: Umgang mit Müll in Herkunftssprache
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Wohnprojekte im Quartier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Instandsetzung-Unterstützung  Erhalt von Wohnstandards
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Wohnaufsicht/ Vermieterhaftung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Gesundheit
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Gesundheitliche Aufklärung
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Schuleingangsuntersuchungen für  Seiteneinsteiger 
	
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Gesundheitliche Vorsorge und Versorgung
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Impfung von Kindern in Regeleinrichtungen
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Regelung  Krankenkosten
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Beratung, Unterstützung in Verhütungsfragen
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Unterstützung in der Schwangerschaft und nach der Geburt/ Herkunftssprache
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	Gesundheitslotsen „MIMI“  Erweiterung
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	Integrations- Perspektivenplanung
	
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Existenzgründungsunterstützung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Schuldnerberatung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Niederschwellige Orientierungsmaßnahmen für den Arbeitsmarkt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Entwicklung zielgruppenspezifischer Beschäftigungs-Qualifikationsmaßnahmen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Nicht monetäre Leistungen: Kleiderkammer / Möbelbörsen/Lebensmittel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Beratung Wege aus der illegalen Beschäftigung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Mobilität: Fahrradwerkstatt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Erziehung / Bildung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Hausbesuche Neugeborene in Muttersprache
	
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Kitaplätze
	
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Niederschwellige Elternkompetenztraining
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Schuleinstiegs- Bildungsberatung
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Einhaltung der Schulpflicht( Kontrolle)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Integration in die Regelschule
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	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Hausaufgabenhilfen
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Individuelle Förderung
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Förderunterricht
	
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nutzung  Bildungs- und Teilhabepaket
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Sprach-Ferien Camps
	
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mentoring / Ehrenamt
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Freizeitangebote
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Kulturelle nonformale Bildungsangebote
	
	X
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	X
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Integration in die Stadtgesellschaft


Wahrung des sozialen Friedens und Erhöhung der Normbindung











Anmeldungen in Gelsenkirchen 2007-2013 (Stand 22.08.2013)
Rumänen	2007	2008	2009	2010	2011	2012	41508	23	30	54	114	200	956	1659	Bulgaren	2007	2008	2009	2010	2011	2012	41508	7	11	31	79	203	899	1114	Gesamt	2007	2008	2009	2010	2011	2012	41508	30	41	85	193	403	1855	2773	Anzahl
Anmeldungen in Gelsenkirchen 2013
 (Stand 22.08.2013)
Rumänen	41275	41306	41334	41365	41395	41426	41456	41487	973	995	1083	1105	1198	1363	1495	1659	Bulgaren	41275	41306	41334	41365	41395	41426	41456	41487	920	941	963	974	1005	1057	1090	1114	Gesamt	41275	41306	41334	41365	41395	41426	41456	41487	1893	1936	2046	2079	2203	2420	2585	2773	Anzahl
Aufteilung nach Alter (Stand 22.08.2013)
Unter 6	Rumänen	Bulgaren	164	86	6-14	Rumänen	Bulgaren	175	122	15-17	Rumänen	Bulgaren	35	11	18-24	Rumänen	Bulgaren	234	138	25-49	Rumänen	Bulgaren	959	681	50-64	Rumänen	Bulgaren	80	74	65 und älter	Rumänen	Bulgaren	12	2	Anzahl
image1.emf
Absolut in Prozent Absolut in Prozent Absolut in Prozent

Altstadt

45 2,7 112 10,1 157 5,7

Schalke

192 11,6 143 12,8 335 12,1

Schalke-Nord

51 3,1 96 8,6 147 5,3

Bismarck

75 4,5 175 15,7 250 9,0

Bulmke-Hüllen

222 13,4 166 14,9 388 14,0

Feldmark

74 4,5 9 0,8 83 3,0

Heßler

115 6,9 26 2,3 141 5,1

Buer

48 2,9 22 2,0 70 2,5

Scholven

8 0,5 4 0,4 12 0,4

Hassel

18 1,1 15 1,3 33 1,2

Horst

125 7,5 41 3,7 166 6,0

Beckhausen

17 1,0 18 1,6 35 1,3

Erle

59 3,6 18 1,6 77 2,8

Resse

13 0,8 0 0,0 13 0,5

Resser Mark

0 0,0 9 0,8 9 0,3

Neustadt

62 3,7 60 5,4 122 4,4

Ückendorf

273 16,5 67 6,0 340 12,3

Rotthausen

262 15,8 133 11,9 395 14,2

Stadt GE

1659 1114 2773

Insgesamt



Rumänen Bulgaren


